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Äer Ä.rrnenpfleger
IMonatssichrift für Ä.rrnenpflege und Jugendfürsorge.

Offizielles Organ der Schweizerischen Äriuenpfleger^^onferenz.
Beilage zum «Schweizerischen Zentralblatt für Staats- nnd Gemeinde-Berwaltung".

Pfarrer A. KBild, Zürich 2. l Ärt. Institut Grell Füßli, Zürich

„Der Ärrnenpfteger" erscheint uioncitlich.

Qnj--.i°°-.prà 10 Ct°. p-° °à Zà
27. Jahrgang l. Mai 1930. Iîr. A

Der Iìachdrurt unserer Drtgiualartitel ist nur uuter <Os«lleuaugabe gestattet. "WWW

Ginlabung
zur

XXIII. Schweizerischen Armenpfleger-Konferenz auf Montag, den 19. Mai 1939,

91^ Uhr vormittags, im Rathaussaal in Brugg (Aargau).

Traktanden:

t. Eröffnung durch den Präsidenten der ständigen Kommission.
2. Bestellung des Tagesbureaus und Begrüßung der Versammlung durch den

Tagespräsidenten: Regierungsrat Schibler. Aarau.
3. Referat von Armeninspektor Keller. Basel, über den 25jährigen

Bestand der Schweizerischen Armenpfleger-Konferenz.
4. Referat von Nationalrat Hunziker, Zofingen, über: Der Bund und

dieinterkantonaleArmenpflege.
5. Rechnung pro 1929 und Revisorenbericht.
9. Allfälliges.

Im Mai 1995 trat die Armenpfleger-Konferenz zum erstenmal im Rathaussaal

in Brugg zusammen. Sie kann also auf eine 25jährige Tätigkeit im Dienste
der Verbesserung der Armenfürsorge zurückblicken. Dieser Tatsache soll an der

Gründungsstätte gebührend gedacht werden. Daneben wird aber die Konferenz
noch die aktuelle Frage der Beteiligung des Bundes an der interkantonalen
Armenpflege beschäftigen. Wir wünschten um dieser beiden Traktanden willen eine

recht zahlreiche Beteiligung an der Versammlung in Brugg.

Für die ständige Ko in mission:
Der Präsident: Fr. Keller, Armeninspektor. Basel.

Der Aktuar: A. Wild, a. Pfarrer. Zürich 2. Richard Wagnerstr. 14.

Nach Schluß der Verhandlungen um 1 Uhr findet im Hotel Füchslin ein

gemeinsames Mittagessen statt. Anmeldungen hiefür nimmt der Ak-
tuar bis späte st ens den 17. Mai entgegen. — Nach dem Mittagessen

fakultative Fahrt nach Birr zur Besichtigung des Schweizerischen Pestalozzi-
heims Neuhof.
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Leitsätze des 2. Referenten.

1. Der heutige Stand der interkantonalen Armenpflege in unserem Land bedarf
dringend einer gesetzlichen Neuordnung nach einheitlichen Grundsätzen.

2. Schon bei der Schaffung der Bundesverfassung von 1874 fiel der Antrag (von
Bundesrat Schenk), fur alle Schweizerbürger die Armennnterstiitzung am Wohnort als
Grundsatz in die Verfassung aufzunehmen. Seither haben eine ganze Reihe von
Anregungen und Motionen in der Bundesversammlung (1906: Stößel und Bigler, 1911:
Lutz und Fazy, 1918: Burren, zuletzt 1928: Hunziker) das Begehren gestellt, der Bund
solle doch wenigstens für die interkantonale Armenpflege (d. h. für die Unterstützung von
Schweizerbllrgern außerhalb ihres Heimatkantons) einheitliche Grundsätze aufstellen
und auch finanzielle Beiträge leisten.

3. Das Eingreifen des Bundes ist seither noch viel dringender geworde n. Die
schweizerische Bevölkerung hat im Verhältnis von Heimat und Wohnsitz seither eine nicht
geahnte Verschiebung erfahren: im Jahr 1920 wohnten nämlich volle W?!> der schweizerischen

Bevölkerung außerhalb ihrer Heimatgemeinde.
4. Diese Fernarmenpflege belastet in besonderem Maße die landwirtschaftlichen und

Gebirgsgegenden, während sie anderseits auch den großen Städten neue, schwierige
Aufgaben zugewiesen hat. Das Fehlen von einheitlichen eidgenössischen Vorschriften hat zur
Folge, daß die Schweizerbürger je nach ihrem Heimatort ganz verschieden unterstützt
werden.

5. Eine befriedigende Lösung kann nur durch den Erlaß eines Vundesgesetzes
erwartet werden, durch welches die Armenpflege von Kanton zu K«nton geordnet würde
nach dem einheitlichen Grundsatz: Ordentlicherweise hat die Unterstützung von
Schweizerbllrgern außerhalb ihres Heimatkantons im Kanton ihres Wohnsitzes (mit Karenzzeit)

zu erfolgen, unter Mitwirkung des Heimatkantons und de«s Bundes (z. B. je zu
einem Drittel).

6. Eine vorherige Verfassungsrevision wäre zum Erlaß eiu.es Bundesgesetzes nicht
einmal notig, indem der bisherige Artikel 45, Abs. 3 zur Ordniung der interkantonalen
Armenpflege genügende Handhabe böte.

7. Bis zum Erlaß eines solchen Bundesgesetzes sollte aber: der Bund verpflichtet
werden, das gegenwärtige interkantonale Konkordat zu erweitern und auch
durch Bundesbeiträge kräftig zu unterstützen.

Die schweizerische Armenpflegerkonferenz und die Kantonsrex gerungen sollten deshalb
mit Beförderung bei den Bundesbehörden die nötigen Schritte einleiten, um eine solche
Bundeshilfe schon für die nächste Zeit zur Taf werden zu lassen (durch einen Bundes-
beschluß oder als Subvention im eidgenössischen Staatsbudget). 1 die schweizerische
Armenpflegerkonferenz beschließt in diesem Sinne eine Eingabe an die Kantonsregierungen und
an den schweizerischen Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung.

Armenpflege und Rechtspflege,

Die beiden haben viel Gemeinsames. Es scheint mir sogar von großer
Wichtigkeit, dieses Gemeinsame recht eindringlich zu betonen. Noch wichtiger ist aber,
wenn Justiz und Armenpflege den Zusammenhang nicht aus den Augen verlieren
und sich stets bewußt bleiben, daß sie miteinander und für einander zu arbeiten
haben. Wieso? Ich denke mir, beide arbeiten aus dnm großen, nicht immer
dankbaren Gebiet der Menschenerziehung. Sie sind gezwungen, das mit ihren Mitteln,
Maßnahmen und Methoden zu ergänzen, was die frühere Erziehung und Schulung

nicht zu leisten vermochte und einzugreisen, w.o jene Erziehung versagt.
Ihr gemeinsames Arbeitsobjekt ist der Mensch. Der wirkliche Mensch, mit

allen seinen Schwächen und Fehlhandlungen, Fehltritten, mit seinen wirtschaftlichen

Unfähigkeiten und moralischen Defeken. Miß allen seinen seelischen, körperlichen,

vererbten und angelernten Eigenschaften und Bedingtheiten. Ihrem
Entstehen auf die Spur zu kommen, ihre Auswirkungen zu heilen und letzten Endes
abzubremsen, setzen sich Armenpflege und Justiz zur Ausgabe. Sofern sie wenigstens

ihre eigentlichsten Aufgaben sehen und erken nen. Wohin planloses
Verfügen und Strafen und seelenlose Bureaukratie sühnt, das wissen und erfahren
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